
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Abgabenexekutionsordnung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 104/1949 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 2 

Inkrafttretensdatum 

01.07.2020 

Abkürzung 

AbgEO 

Index 

32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht 

Text 

§ 2. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten nach Maßgabe des Abs. 2 sinngemäß auch 
in Angelegenheiten der von den Abgabenbehörden der Länder, der Gemeindeverbände und der 
Gemeinden zu erhebenden öffentlichen Abgaben, Beiträge und Nebenansprüche. Soweit sich aus diesem 
Bundesgesetz nicht anderes ergibt, sind die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung auch im 
Vollstreckungsverfahren anzuwenden. 

(2) Im Verfahren nach diesem Bundesgesetz bei den im Abs. 1 genannten Behörden gelten 
nachstehende Abweichungen: 

 a) Betreibender Gläubiger ist die abgabenberechtigte Körperschaft. 

 b) Vollstreckungsbehörde ist die nach den besonderen Vorschriften mit der Vollstreckung betraute 
Behörde. Sie kann die Bezirksverwaltungsbehörde um die Durchführung der Vollstreckung 
ersuchen. 

 c) Die in lit. b bezeichneten Behörden haben die Aufgaben zu besorgen, die nach diesem 
Bundesgesetz den Abgabenbehörden obliegen. 

 d) Als Exekutionstitel kommen neben den im § 4 genannten Rückstandsausweisen auch noch 
Zahlungsaufträge in Betracht, die mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit versehen sind. 

 e) Die zugunsten mehrerer Abgabengläubiger (Abs. 1) bei derselben Vollstreckungshandlung 
begründeten Pfandrechte stehen im Rang gleich. Soweit die durch Vollstreckungsmaßnahmen 
verursachten Barauslagen beim Abgabenschuldner nicht eingebracht werden können, sind sie 
von allen Abgabengläubigern nach dem Verhältnis ihrer vollstreckbaren Abgabenforderungen zu 
tragen; nach dem gleichen Verhältnis ist auch ein nicht zureichender Verkaufserlös zu 
verwenden. 
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